
n Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit

Einhundertvierte Verordnung
zur Änderung der Ausfuhrliste

— Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung —
Vom 29. April 2005

Auf Grund des § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 2
Abs. 1 und 3 und den §§ 7 und 8 Abs. 1 und 2 des Außenwirt-
schaftsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 7400-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, von denen
§ 27 Abs. 1 Satz 1 durch Artikel 118 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist und § 27
Abs. 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 6. Oktober
1980 (BGBl. I S. 1905) neu gefasst und § 2 Abs. 3 durch Artikel 1
Nr. 1 Buchstabe b des Gesetzes vom 28. Februar 1992 (BGBl. I
S. 372) und § 7 durch Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 20. Juli 1990
(BGBl. I S. 1457) geändert worden ist, verordnet die Bundesregie-
rung und

auf Grund des § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 2
Abs. 1 und § 7 des Außenwirtschaftsgesetzes verordnet das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit
dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Finanzen:

Artikel 1
Die Ausfuhrliste — Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung

— in der Fassung der Verordnung vom 26. November 2003 (BAnz.
S. 25 473), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 25. Mai
2004 (BAnz. S. 11 405), erhält die Fassung der Anlage.*)

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

*) Die Ausfuhrliste wird als Beilage zur heutigen Ausgabe des Bundesanzei-
gers veröffentlicht (siehe Beilagenhinweis).

Berlin, den 29. April 2005

Der Bundeskanzler
Gerhard S c h r ö d e r

Der Bundesminister
für Wirtschaft und Arbeit

Wolfgang C l e m e n t



■ Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit

Runderlass Außenwirtschaft Nr. 6/2005
Einhundertvierte Verordnung
zur Änderung der Ausfuhrliste

— Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung —
Vom 29. April 2005

Zur Erläuterung der Einhundertvierten Verordnung zur Änderung
der Ausfuhrliste — Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung —
vom 29. April 2005 (BAnz. S 7119) wird hiermit bekannt gemacht:
A. Allgemeines
Mit der Verordnung wird Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste an
Änderungen des Wassenaar Arrangements für konventionelle Rüs-
tungsgüter angepasst. Danach werden die in der Liste für Waffen,
Munition und Rüstungsmaterial erfassten Technologien in einer
einzigen Ausfuhrlistennummer zusammengefasst.
Teil I Abschnitt C der Ausfuhrliste wird an Änderungen des
Anhangs der erfassten Güter der EG-Dual-use Verordnung ange-
passt. Diese Änderungen ergeben sich aus den Vereinbarungen der
internationalen Exportkontrollregime über die Ausfuhrkontrolle
konventioneller Rüstungsgüter und rüstungsrelevanter Dual-use-
Güter (Wassenaar Arrangement), von Trägertechnologie (Missile
Technology Control Regime) sowie biologischer und chemischer
Substanzen und Ausrüstungsgüter („Australische Gruppe“).
Zur Bestätigung eines Einzeleingriffs nach § 2 Abs. 2 des Außen-
wirtschaftsgesetzes (AWG) werden nationale Listennummern für
die Ausfuhr von Basisstationen und Software für Bündelfunk nach
Sudan eingeführt.
In den ergänzenden nationalen Ausfuhrlistennummern werden die
Genehmigungserfordernisse für Ausfuhren nach Bosnien-Herzego-
wina, Serbien und Montenegro oder Kroatien und teilweise für Irak
und Libyen aufgehoben, um den geänderten politischen Verhält-
nissen in den vorgenannten Ländern Rechnung zu tragen bzw. die
Ausfuhrbeschränkungen auf sensitive Fallgestaltungen zu konzen-
trieren. Daher werden einzelne Ausfuhrlistennummern gestrichen;
in anderen Nummern wird der Kreis der aufgeführten Käufer- oder
Bestimmungsländer eingeschränkt. Auf diese Weise wird die Aus-
fuhrliste von überholten Beschränkungen befreit.
Darüber hinaus wird Teil II der Ausfuhrliste an das aktuelle
Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik angepasst.
B. Im Einzelnen
Artikel 1
Die Ausfuhrliste wird in Teil I Abschnitt A an Vereinbarungen im
Wassenaar Arrangement angepasst. Im Hinblick darauf, dass die
im Wassenaar Arrangement erfassten Technologien in einer ein-
zigen Ausfuhrlistenposition zusammengefasst wurden, enthält die
Ausfuhrlistennummer 0022 nunmehr die bisher in verschiedenen
Nummern des Teils I Abschnitt A erfassten Technologien. Die Aus-
fuhrlistennummer 0007 umfasst daher keine Technologie mehr.
Die bisherige Vorbemerkung Nummer 7 Buchstabe a zur Ausfuhr-
liste — Allgemeine Technologie-Anmerkung für militärische Güter
(ATM) — wird in die Ausfuhrlistennummer 0022 übernommen.
Am Anfang von Teil I Abschnitt A wird eine Anmerkung zur
Bedeutung der im Zusammenhang mit Chemikalien verwendeten
CAS-Nummern eingefügt.
In der Nummer 0001 Buchstabe e und den Anmerkungen 2, 3 und 4
zur Ausfuhrlistennummer 0003 wird die Bezugnahme auf die Län-
der Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro und Kroatien

gestrichen, um den veränderten politischen Verhältnissen in die-
sen Ländern Rechnung zu tragen. Die Ausfuhrlistennummer 0001
Buchstabe e entfällt daher.
Ferner werden die Nummern 0003, 0006, 0007, 0010, 0011 sowie
0017 geändert. Dadurch wird der Kontrollumfang für wenige spe-
zielle Güter geringfügig erweitert.
Darüber hinaus werden in Teil I Abschnitt A einige andere Listen-
nummern inhaltlich oder strukturell geändert (vgl. die Änderungs-
übersicht im nichtamtlichen Anhang). Änderungen im Kontroll-
umfang ergeben sich in diesem Zusammenhang nicht.
Teil I Abschnitt C wird an den geänderten Anhang I der EG-Dual-
use-Verordnung angepasst, vgl. Verordnung (EG) Nr. 1504/2004
des Rates vom 19. Juli 2004 zur Änderung und Aktualisierung der
Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 über eine Gemeinschaftsregelung
für die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und Technologien
mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. EU Nr. L 281 S. 1). Eine
Erweiterung der Ausfuhrkontrolle ergibt sich insbesondere im
Bereich biologischer Agenzien (Nummern 1C351 und 1C352) und
chemischer bzw. biotechnischer Ausrüstungsgüter (Nummern
2B350 und 2B352). In den Kategorien 3, 4, 5, 6, 7 und 9 des Teils I
Abschnitt C werden die Kontrollparameter bei zahlreichen Listen-
nummern an neuere technische Entwicklungen angepasst.
Zur Bestätigung eines Einzeleingriffs nach § 2 Abs. 2 AWG werden
die Nummern 5A911 und 5D911 neu eingefügt, die die Ausfuhr von
Basisstationen und Software für Bündelfunk in den Sudan betref-
fen. Vor dem Hintergrund der von schwersten Menschenrechtsver-
letzungen gekennzeichneten internen Konflikte im Sudan können
Lieferungen der erfassten Güter das friedliche Zusammenleben der
Völker sowie die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik
Deutschland erheblich stören. Dies gilt vor allem bei Lieferungen
an staatliche Stellen, wenn die Güter konfliktrelevant, z. B. zur
Koordinierung der Angriffe gegen die schwarzafrikanische Bevöl-
kerung in Darfur, eingesetzt werden können. Da im Sudan interne
Konflikte fortbestehen, wird durch die Listung der Güter die
Beschränkung von Rechtsgeschäften oder Handlungen im Außen-
wirtschaftsverkehr nach § 2 Abs. 2 Satz 3 AWG nunmehr durch
Rechtsverordnung vorgeschrieben.
In den nationalen Ausfuhrlistennummern werden die Genehmi-
gungserfordernisse für Ausfuhren nach Bosnien-Herzegowina, Ser-
bien und Montenegro, oder Kroatien und zum Teil nach Irak und
Libyen aufgehoben. Dies hat zur Folge, dass die Ausfuhrlistennum-
mern 1B901, 2B991, 2B992 gestrichen und der Kreis der in den Aus-
fuhrlistennummern 2B909, 2B952, 2B993, 9A991a, 9A991b, 9A993,
9A994 und 9E991 aufgeführten Käufer- oder Bestimmungsländer
eingeschränkt werden kann.
Weiterhin werden im Teil I das Verzeichnis der verwendeten
Abkürzungen und die Begriffsbestimmungen entsprechend der
oben beschriebenen Änderungen von Teil I Abschnitte A und C
angepasst.
Artikel 2
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.

Berlin, den 29. April 2005
V B 2 - 48 04 72/104 -

Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit

Im Auftrag
Dr. B u n s e
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Inhaltsübersicht

Nr. der Liste Seite

Anwendung der Ausfuhrliste

Teil I: Güter (Waren, Datenverarbeitungsprogramme (Software) und
Technologien), auf die sich die in den §§ 5, 5c, 5d, 7, 40, 45, 45a,
45b, 45c AWV und in Art. 4 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1334/2000 angeordneten Beschränkungen beziehen

Abschnitt A: Liste für Waffen, 0001 - 0022
Munition und Rüstungsmaterial

Abschnitt B: Liste sonstiger Güter 0101

Abschnitt C: Gemeinsame Liste der Europäischen 
Union für Güter mit doppeltem
Verwendungszweck:

Kategorie 0 0A001 - 0E001
Kerntechnische Materialien, Anlagen und
Ausrüstung

Kategorie 1 1A001 - 1E203
Werkstoffe, Chemikalien, Mikroorganismen
und Toxine

Kategorie 2 2A001 - 2E301
Werkstoffbearbeitung

Kategorie 3 3A001 - 3E201
Allgemeine Elektronik

Kategorie 4 4A001 - 4E001
Rechner

Kategorie 5
Teil 1 5A001 - 5E101
Telekommunikation
Teil 2 5A002 - 5E002
Informationssicherheit

Kategorie 6 6A001 - 6E201
Sensoren und Laser

Kategorie 7 7A001 - 7E104
Luftfahrtelektronik und Navigation

Kategorie 8 8A001 - 8E002
Meeres- und Schiffstechnik

Kategorie 9 9A001 - 9E991
Antriebsysteme, Raumfahrzeuge und
zugehörige Ausrüstung
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Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

Begriffsbestimmungen zu den in Teil I
durch doppelte Anführungszeichen gekennzeichneten Begriffen

Teil II: Waren, auf die sich die in § 6 a AWV angeordneten Beschrän-
kungen beziehen

Abschnitt II: Waren pflanzlichen Ursprungs

Nichtamtlicher Anhang:

Anhang IV zur EG-Verordnung über Ausfuhrkontrolle von
Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

Überblick über Änderungen der Ausfuhrliste

Stichwortverzeichnis zu Teil I
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Anlage AL*

zur Außenwirtschaftsverordnung

Ausfuhrliste
Anwendung der Ausfuhrliste

Teil I

1. Teil I der Ausfuhrliste nennt in den Abschnitten A, B und C die Güter (Waren, Datenverarbeitungspro-
gramme (Software) und Technologien), auf die sich die in den §§ 5, 5c, 5d, 7, 40, 45, 45a, 45b, 45c AWV
und in Art. 4 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 angeordneten Beschränkungen beziehen.

Abschnitt A enthält eine Liste für Waffen, Munition und Rüstungsmaterial.

Abschnitt B enthält eine Liste sonstiger Güter.

Abschnitt C enthält die Gemeinsame Liste der Europäischen Union für Güter mit doppeltem Verwendungs-
zweck. Abschnitt C enthält ein fünfstelliges Nummerierungssystem, das aus drei Elementen besteht. Die
erste Stelle bezeichnet die Kategorie, die zweite Stelle die Gattung (Buchstaben A - E) innerhalb jeder Ka-
tegorie und die drei letzten Stellen die Kennung innerhalb der Gattung (Ziffern 001 - 999). Innerhalb der
Kennung bezeichnet die 1. Ziffer den Ursprung der Ausfuhrkontrolle und die beiden letzten Ziffern die Art
der Ware. Gleiche Endziffern weisen auf gleichartige Güter hin. Im Einzelnen ist die Unterteilung folgende:

a) Kategorien

0 = Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung
1 = Werkstoffe, Chemikalien, Mikroorganismen und Toxine
2 = Werkstoffbearbeitung
3 = Allgemeine Elektronik
4 = Rechner
5 = Telekommunikation (Teil 1) und Informationssicherheit (Teil 2)
6 = Sensoren und Laser
7 = Luftfahrtelektronik und Navigation
8 = Meeres- und Schiffstechnik
9 = Antriebssysteme, Raumfahrzeuge und zugehörige Ausrüstung

b) Gattungen

- A = Systeme, Ausrüstung und Bestandteile
- B = Prüf-, Test- und Herstellungseinrichtungen
- C = Werkstoffe und Materialien
- D = Datenverarbeitungsprogramme (Software)
- E = Technologie

c) Kennungen (nur für die Kategorien 1 bis 9)

- - 001 - 099 = Wassenaar Arrangement (Dual-Use)
- - 101 - 199 = MTCR - Trägertechnologie (Dual-Use)
- - 201 - 299 = NSG - Nukleartechnologie (Dual-Use)
- - 301 - 399 = Australische Gruppe
- - 401 - 499 = Chemiewaffenübereinkommen
- - 501 - 899 = (reserviert)
- - 901 - 999 = Nationale Kontrollen

                                               
* Hinweis: In Kraft getreten am Tage nach der Ausgabe.
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Die in Teil I aufgeführten Nummern und Benennungen entsprechen nicht dem Warenverzeichnis für die
Außenhandelsstatistik.

Hinweis:
Die nachfolgenden Nrn. 2 - 6 enthalten die Vorbemerkungen zur Gemeinsamen Liste der Europäischen
Union für Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die für die gesamte Ausfuhrliste gelten.

2. Der Zweck der in der Ausfuhrliste angegebenen Kontrollen darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass nicht
erfasste Güter (einschließlich Anlagen) mit einem oder mehreren erfassten Bestandteilen ausgeführt werden,
wenn das (die) erfasste(n) Bestandteil(e) ein Hauptelement des Ausfuhrgutes ist (sind) und leicht entfernt
oder für andere Zwecke verwendet werden kann (können).

Anmerkung: Bei der Beurteilung darüber, ob das (die) erfasste(n) Bestandteil(e) ein Hauptelement
bildet (bilden), müssen Menge, Wert und eingesetztes technologisches Know-how sowie
andere besondere Bedingungen berücksichtigt werden.

3. entfällt

4. Die von der Ausfuhrliste erfassten Güter umfassen sowohl neue als auch gebrauchte Güter.

5. Technologie-Anmerkungen für Teil I Abschnitt C.

NUKLEARTECHNOLOGIE-ANMERKUNG (NTA)
(gültig im Zusammenhang mit Gattung E der Kategorie 0)

Die Kontrolle der Ausfuhr von "Technologie", die direkt mit den von Kategorie 0 erfassten Gütern in Verbin-
dung steht, erfolgt entsprechend den Vorgaben der Kategorie 0.

"Technologie" für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung" von erfassten Gütern bleibt auch
dann erfasst, wenn sie für nicht erfasste Güter einsetzbar ist.

Mit einer Genehmigung der Ausfuhr von Gütern wird auch die Ausfuhr der "Technologie" an denselben
Endverwender genehmigt, die für Aufbau, Betrieb, Wartung und Reparatur der jeweiligen Güter unbedingt
erforderlich ist.

Die Beschränkungen hinsichtlich der Ausfuhr von "Technologie" gelten nicht für "allgemein zugängliche"
Informationen oder "wissenschaftliche Grundlagenforschung".

ALLGEMEINE TECHNOLOGIE-ANMERKUNG (ATA)
(gültig im Zusammenhang mit Gattung E der Kategorien 1 bis 9)

Die Kontrolle der Ausfuhr von "Technologie", die für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung"
der von den Kategorien 1 bis 9 erfassten Güter "unverzichtbar" ist, erfolgt entsprechend den Vorgaben der
Kategorien 1 bis 9.

"Technologie", die für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung" von erfassten Gütern
"unverzichtbar" ist, bleibt auch dann erfasst, wenn sie für nicht erfasste Güter einsetzbar ist.

Nicht erfasst ist "Technologie", die das unbedingt notwendige Minimum für Aufbau, Betrieb, Wartung und
Reparatur derjenigen Güter darstellt, die nicht erfasst sind oder für die eine Ausfuhrgenehmigung erteilt
wurde.

Anmerkung: Hierdurch werden die von den Unternummern 1E002e, 1E002f, 8E002a und 8E002b
erfassten Reparatur-"Technologien" nicht freigestellt.

Die Beschränkungen hinsichtlich der Ausfuhr von "Technologie" gelten nicht für "allgemein zugängliche"
Informationen, "wissenschaftliche Grundlagenforschung" oder für die für Patentanmeldungen erforderlichen
Informationen.
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6. ALLGEMEINE SOFTWARE-ANMERKUNG (ASA)
(Soweit in Gattung D der Kategorien 0 bis 9 "Software" erfasst wird, entfallen die Kontrollen, wenn nach-
stehende Voraussetzungen erfüllt sind.)

Die Gattungen der Kategorien 0 bis 9 dieser Liste erfassen keine "Software", die entweder:

a) frei erhältlich ist und
1. im Einzelhandel ohne Einschränkungen mittels einer der folgenden Geschäftspraktiken

verkauft wird:
a) Barverkauf,
b) Versandverkauf,
c) Verkauf über elektronische Medien oder
d) Telefonverkauf
und

2. dazu entwickelt ist, vom Benutzer ohne umfangreiche Unterstützung durch den Anbieter
installiert zu werden, oder

Anmerkung: Buchstabe a der Allgemeinen Software-Anmerkung stellt keine "Software" frei, die
von Kategorie 5, Teil 2 ("Informationssicherheit") erfasst wird.

b) "allgemein zugänglich" ist.

7. Anmerkungen für Teil I Abschnitt A:

a) Zur Erfassung von Technologie im Teil I Abschnitt A siehe Nummer 0022.

b) ALLGEMEINE SOFTWARE-ANMERKUNG (ASA)

Es gilt die Allgemeine Software-Anmerkung Nr. 6

8. In doppelte Anführungszeichen gesetzte Begriffe: Siehe Begriffsbestimmungen am Ende von Teil I.

9. In der Ausfuhrliste wird durch einen unter der Erfassungsnummer angegebenen Buchstaben in eckigen
Klammern auf das (die) ursprüngliche(n) Kontrollregime verwiesen. Beruht eine einzelne Unternummer auf
einem zusätzlichen Kontrollregime, so steht der Buchstabe oberhalb dieser Unternummer. Die Buchstaben
haben folgende Bedeutung:

W - Wassenaar Arrangement
M - MTCR
T - NSG Trigger List - Teil 1 von INFCIRC 254
N - NSG - Teil 2 von INFCIRC 254
A - Australische Gruppe
C - Chemiewaffenübereinkommen
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10. Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Nummern enthalten Güter, die gemäß Artikel 21 Abs. 1 Satz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates vom 22. Juni 2000 über eine Gemeinschaftsregelung für die
Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. EG Nr. L 159
S. 1) in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 einer Genehmigung für das
Verbringen in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union bedürfen.

11. Bei der Prüfung der Ausfuhrgenehmigungspflicht nach der AWV und der Ausfuhrliste ist zu beachten, dass
die in Teil I Abschnitte A und C genannten Güter Ausfuhrverboten nach den §§ 17, 18 oder einer Ausfuhr-
genehmigungspflicht nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen vom 20. April 1961
(zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. November 2001, BGBl. I, S. 2992) unterliegen können.

Teil II

1. Teil II der Ausfuhrliste nennt die Waren, auf die sich die in § 6a AWV angeordneten Beschränkungen
beziehen. Die Waren sind in Spalte 1 mit den Warennummern und in Spalte 2 mit den Warenbenennungen
des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik bezeichnet.

2. Waren, deren Ausfuhr gemäß § 6a Abs. 1 AWV in Drittländer ohne Genehmigung nur zulässig ist, wenn sie
den vorgeschriebenen Qualitätsnormen entsprechen, sind in Spalte 3 mit G gekennzeichnet. Waren, deren
Ausfuhr gemäß § 6a Abs. 2 AWV in Drittländer ohne Genehmigung nur zulässig ist, wenn sie den
vorgeschriebenen Qualitätsnormen entsprechen und die festgesetzten Mindestpreise nicht unterschritten sind,
sind in Spalte 3 mit G 1 gekennzeichnet.


